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(ilu« ben lühtteilun.ieti be« Sefretariaie« be« ®d)i»ci). ®eroer6cbevetn8.)

YVK. Seit met)r als einem Sahrjehnt ftrebeu mir
nun im (Schweizer. ©emerbeüerein nach betn Obligo»
torium bet SehrlingSprüfuiigcit. SBir forderten wieber»

l)ott bie ©ettionen auf, biefeS fßoftulat bei ben S'an=

tonSbcljörben zu befürworten, bamit es ©efetuSkroft
erlange. Manchenorts hat biefe Anregung wcnigfteuS
ben (Srfolg gehabt, ba§ ba unb bort eine petition ait
bie (Regierung gerietet ober mittelft einer Motion int
gefebgebeubeii (Rat ber ©utmurf eines fantonalen ©efefccS

bertangt würbe, @o [jaben beim u. a. bie Santone
Altrich, Sern unb ßttg fdjon feit längerer .fÇrift berartige
©ntmürfe in @id)t; ein prattifdj'er (Srfolg' jebodj
liegt erft in einem Santone üor, nâmlicf) in $rei bürg.

Slnbere Saittoue, namentlich ber SBeftjcljweiz, haben
bie Sßrüfiiitgett ft a a t l i cf) organifiert, b. t). burdf tau»
tonale Serorbi muge» geregelt unb auf ©taatSfoften,
mithülfe ftaatlidjer Organe, burdjgefiihrt. SDiefe ftaat»
liehe Drgattifation barf nicht, wie eS oft gefdjieht, mit
bem Obligatorium berwedjfelt werben.

@8 ift burchauS nicht öertouitberlich, bah ""fer'
(ßoftulat beS Obligatoriums ber ÖehrlingSprüfungeit
noch nicht gröbere fÇortfchritte erhielt hat. ttnfere ©efeh»
gebuugSmühlert mahlen langfam. (Die ©adje ift noch

neu, wir Infixen fozufagen feine (Srfal)rungen, wie fid)
ba» Obligatorium praftifdj bewäl)tt. lieber ben |]wect,
bie Sebeittuug unb Tragweite ber fyorberuug beftel)en
beiSehörbett unb int ©ewerbeftanb noch manche miliare
Segriffe utib Soiurteile. äöo fofltin ba b:e Segeifteruug
uni) iatfraft hertommeuP

- ; ©S erfd)cint beStjalb angezeigt, gewiffe in letter 3<ùt
bei unS, fowie in (RatSftuben, in ber greffe unb in
SereinSberfammlungen erhobene ©inwäube unb .ßroeifei
511 befprechem

SB a S werft el) t man überhaupt unter bem Obli-
gatorium? ®eu fjwaug für jebett öehrting,. am
©chluffe feiner Sehrjeit ftch einer Prüfung über fein
Sönuen, feine beruflichen unb allgemeinen Seuutuiffe ju
unterziehen. Sft nun biefer „3waitg", fo fragt man
uns weiter, mit ben ocrfaffuugSmähigeu ©runbfähen
ber ©ewerbefreiheit bereiubar? SBir glauben ja, fo langé
er einen erjiehef if che 11 3wect erfüllt. ®er ©taat
kann einen Minbeijährigen, ber nicht eigenen (RedjteS

ift unb nach ber 9luffaffung beS ©efetjgeber» noch nicht
bie nötige @rfe.nutnis, baS richtige SerftänbniS beffen

"feefi|t, was U)m §u feinem jehigeu unb fpätereu (Bohl*
ergehen not tut, ^uiit Sefuch ber SoItSfdjule, ber $ort»
biibungSfdhule jwtngeu. ©olltc nicht auch bie ©emerbe»
fchule, bie BehrlingSprüfuug als ein jebem Setjrliitg
notweubigeS ©rziehuttgS» unb SilbuugSmittel anerkannt
werben

'

Sei ber heute befteüjeuben ^reiwilligfeit melbeu
fidj nur biejenigen Öetfrlinge zur Prüfung, welche 91 uS=

ficht auf guten (Srfolg haben. 9(uch ber Öehwteifter,
welcher biefem Erfolge mihtraüt, fudjt feineu Sehrting
eher bon ber Teilnahme abzuhalten. Srgertb welcher
Schaben, irgenb welche Ulief) t'e ift mit ber St d) t
beteiliguug nicht Oerbuuben ; eS ift babei weniger ju
riskieren, als wenn bei anfälligem Mifjerfotg auch ber
öehrmeifter fich gurüefgefeht glauben muff.

@0 kommt eS, baf bie ca. 20% aller Öehrlitige,
welche heute freiwillig an ben Prüfungen teilnehmen,
bie b e f f e r tt ©(entente beS .fpattbioerfS repreifentieren.

Sie im ©efefj enthaltene Serpflichtuug, am ©chluffe
ber öehrjeit an ber Prüfung teilzunehmen, wirb alfo
einem m 0 r a l i fch e n 3 w a n g e gleichkommen, ffeber
Öehrliug foil fich währeub ber ganzen Öehrjeit beffeit

bewußt bleiben, ba§ er fich über bie erworbenen Vertut»
uiffe unb gertigfeiten auSweifen tnuh. Ser f^feihige,
©trebfame, SBohtbefäl)igte bebarf eines folcljm moralifdjeu
9tiifporitS nicht; er freut fid) auf bie Prüfung, er be=

ginnt fie mit ©tolz unb ©elbftbewufitfeiu. S)er Un»
gefdjidte, gaule, ©(eichgültige bagegen würbe fich fierite
briideit, wenn er nicht naci) ©efeh wegen SluSbleibenS
eine ©träfe ober eine ©inbuhe zu gewärtigen hätte.

Qn waSi-föunte biefe ©träfe ober ©inbuhe beftehettP
SBilt man ben SBiberfpcnftigeu mit ©ernalt in bie SBerl»

ftatt ober zur ©djulbauf fchleppeti P SBill man if)u unter
polizeilicher Sewachuug bi. Prüfung befteljen laffeit, um
ein ®urd)breuneu §u berhüten SBir glauben nicht, bah
bie ißolizeigewalt baS ridjtige Mittel wäre, folcheit
Stirfcheu Sernuuft beizubringen. §öd)fteus mag bas
SluSbleibeu zur gegebeneu ©tuube mit ÖXrrcft ober Suhe
gealjubet 1111b ber ©äumige zu einer IRachprüfuug bor»
gelaben werben, analog ben Sorfdjrifteu für bie ntilt»
tärifchen Sefruteuprüfungen.

^wedmähiger fönnte wol)( baS 9luSbleiben bott ber
Sßrüjung bitrd) bie leiteuben Organe, bie SerufSber»
bänbe obec @e wer bebe reine geahubet werben.
Man publiziert bie Mutten ber ©äitmigeu unb ber»

pflichtet fiçh, fo lange nicht als SerufSaugehörige zu
betrachten unb i()uen feine Slrbeit zu geben, als fie fid)
nicht einer Sßrüfuüg unterziehen.

®ieS bebingt freilich eine Disziplin berSlrbeit»
geber, wie wir fie l)tmte leiber noch nicht überall
borauSfehen können. @S bebingt and), bah, alle SCrbeit»

geber beu SBeit ber Prüfungen atierfenneit; bah fm
felbft ihr Scöglithfte» beitragen, bamit ihre öehrlitige
nicht nur gezwungen, fonbern mit Öuft 1111b ^aberficht
au ber-Prüfung teilnehmen. @S. bebingt eitblid), bah
jeber Slrbeitnehmeube ohne 9lnSnahme nach bem Öel)r=
brief als SluSweiS über beftanbene Sßrüfuug befragt
unb bah ber Inhaber eines fuld)en bor beu anberu
beöorzugt werbe, jungen Arbeitern, welche keinen au»
nehmbaren ©ruttb für ben Mangel eines öe()rbrtefes
Oorbriugeit können, Wäre bie Stüre zu weifen.

@rft bann, wenn tide jene .öaubwerfSrneifter, welche
fo eifrig nach ber SBieberkehr ber alten fünfte fich
fehlten, burdj ihre eigene Mitwirkung berartige, auch
unter heutigen Serhältniffen zeitgeutähe itub zwedmäh'ige
Mahregelu auwenben, werben wir wieber einen berufS»
tüchtigen 9lrbeiterftaub bekommen. Mit ber Slufftellung
bon ©efe|eSparagraphen aUeiu ifts nicht getan, wenn
biejenigen, für welche bie ©efe|e gefchciffeit werben, nicht
biwd) zielbewuhteS § a u b e l n betn toten Suchftabeit
Öeben unb .straft einhauchen.

Sil biefem ©inue gebucht unb geljaitbhabt, wirb baS

Obligatorium ber öehrfiiigSprüfuitgett kein bloher Sßuufd),
fein toter Sudjftabe bleiben, feine ^ßolizeimahregeln er»

forbern, bem fßrinzip ber ©emerbefreiheit unb ber per»
föitlid)en Freiheit nicht wiberfprechen, fonbern feinen
erziehertfeheu j'fwec! erfüllen können.

SBir haben niemals barait gebucht, baS Obligatorium
fo zu beuten, als ob bie SR ich te r f it 11 it it g biefer
gefe^lichen Serpflichtuug für beu ßuwiberhanbelubeu
auch ein S er bot zur 91 u S Übung feines SerufeS
als ©c'h.i.lfe ober Meifter nach f'<h Söge. @0 lange
weuigftenS ber heute giltige 9lrt. 31 ber SunbeSöcrfaffung
ben ©runbfah feft()ält, baft jebecmanti bie fyreiljeit beS

fpanbelS unb ber ©ewerbe gewährleiftet fei, ift au ein
folchés Serbot uid)t z« beuten. ®er Öel)rbrief wirb für
ben Inhaber wie bisher ein SeföhtgungSuadjweiS als
©el)ilfe fein unb mit bem Obligatorium unb ber Ser»
ftaatlichung ber Prüfungen erft red)t feine Polle Se»

beutung erhalten ; aber bie ©igettfdjaft eines ißriOitegiumS,
eirteS SorrechteS, wirb ihm bon 91 m t e S wegen
nid)t zukotnmeti. Mit anberu 3Borten, eS werben and)
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Für und wider das Adlig,itormm der
Lehrlingsprüfungen.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz, Äewerbcdercins.)

VVK. Seit mehr als einem Jahrzehnt streben wir
nun im Schweizer. Gewerbeverein »ach dem Obliga-
torium der Lehrlingsprüfungeu. Wir forderten ivieder-
halt die Sektionen auf, dieses Postulat bei den Kan-
tonsbehörden zu befürworten, damit es Gesetzeskraft
erlange. Manchenorts hat diese Anregung wenigstens
den Erfolg gehabt, daß da und dort eine Petition an
die Regierung gerichtet oder mittelst einer Motion im
gesetzgebenden Rat der Entwurf eines kantonalen Gesetzes

verlangt wurde. So haben denn u. a. die Kantone
Zürich, Bern und Zug schon seit längerer Frist derartige
Entwürfe in Sicht; ein praktischer Erfolg jedoch

liegt erst in einem àntvne vor, nämlich in Freibnrg.
Andere Kantone, namentlich der Westschweiz, haben

die Prüfungen staatlich organisiert, d. h. durch kan-
s-- tonale Verordnungen geregelt und auf Staatskosten,

mit Hilfe staatlicher Organe, durchgeführt. Diese staat-
liche Organisation darf nicht, wie es oft geschieht, mit
dem Obligatvrinm verwechselt werden.

Es ist durchaus nicht verwunderlich, daß unser
Postulat des Obligatvrinms der Lehrlingsprüfnngen
noch nicht größere Fortschritte erzielthat. Unsere Gesetz-

gebungsmühlen mahlen langsam. Die Sache ist noch

neu, wir besitzen sozusagen keine Erfahrungen, wie sich

das Obligatvrinm Praktisch bewählt. Ueber den Zweck,
die Bedeutung und Tragweite der Forderung bestehen
bei Behörden und im Gewerbestand noch manche unklare
Begriffe und Vorurteile. Wo sollt» da d e Begeisterung
und Tatkraft herkommen?

» Es erscheint deshalb angezeigt, gewisse in letzter Zeit
bei uns, sowie in Ratsstuben, in der Presse und in
Vereinsversammlungen erhobene Einwände und Zweifel
zu besprechen.

Was versteht man überhaupt unter dem Obli-
gatorium? Den Zwang für jeden Lehrling,, am
Schlüsse seiner Lehrzeit sich einer Prüfung über sein
Können, seine beruflichen und allgemeinen Kenntnisse zu
unterziehen. Ist nun dieser „Zwang", so fragt man
uns weiter, mit den verfassungsmäßigen Grundsätzen
der Gewerbefreiheit vereinbar? Wir glauben ja, solange
er einen erzieherischen Zweck erfüllt. Der Staat
kann einen Minderjährigen, der nicht eigenen Rechtes
ist und nach der Auffassung deS Gesetzgebers noch nicht
die nötige Erkenntnis, das richtige Verständnis dessen

'besitzt, was ihm zu seinem jetzigen und späteren Wvhl-
ergehen not tut, zum Besuch der Volksschule, der Fort-
bildungsschule zwingen. Sollte nicht auch die Gewerbe-
schule, die Lehrlingsprttfung als ein jedem Lehrling
notwendiges Erziehnugs- und Bildnngsmittel anerkannt
werden?

Bei der heute bestehenden Freiwilligkeit melden
sich nur diejenigen Lehrlinge zur Prüfung, welche Aus-
ficht auf guten Erfolg haben. Auch der Lehrmeister,
welcher diesem Erfolge mißtraut, sucht seinen Lehrling
eher von der Teilnahme abzuhalten. Irgend welcher
Schaden, irgend welche U neh r e ist mit der Nicht-
beteiligung nicht verbunden; es ist dabei weniger zu
riskieren, als wenn bei allfälligem Mißerfolg auch der
Lehrmeister sich zurückgesetzt glauben muß.

So kommt es, daß die ca. 20"/» aller Lehrlinge,
welche heute freiwillig an den Prüfungen teilnehmen,
die bessern Elemente des Handwerks repräsentieren.

Die im Gesetz enthaltene Verpflichtung, am Schlüsse
der Lehrzeit an der Prüfung teilzunehmen, wird also
einem m o r alischen Zwange gleichkommen. Jeder
Lehrling soll sich während der ganzen Lehrzeit dessen

bewußt bleiben, daß er sich über die erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten ausweisen muß. Der Fleißige,
Strebsame, Wohlbefähigte bedarf eines solch» moralischen
Ansporns nicht; er freut sich auf die Prüfung, er be-

ginnt sie mit Stolz und Selbstbewußtsein. Der Un-
geschickte, Faule, Gleichgültige dagegen würde sich gerne
drücken, wenn er nicht nach Gesetz wegen Ausbleibens
eine Strafe oder eine Einbuße zu gewärtigen hätte.

In was- könnte diese Strafe oder Einbuße bestehen?
Will man den Widerspenstigen mit Gewalt in die Werk-
statt oder zur Schulbank schleppen? Will man ihn unter
polizeilicher Bewachung di Prüfung bestehen lassen, um
ein Durchbrennen zu verhüten? Wir glaube» nicht, daß
die Polizeigewalt das richtige Mittel wäre, solchen
Burschen Vernunft beizubringen. Höchstens mag das
Ausbleiben zur gegebenen Stunde mit Arrest oder Buße
geahndet und der Säumige zu einer Nachprüfung vor-
geladen werden, analog den Vorschriften für die mili-
tärischen Nekrutenprüfungen.

Zweckmäßiger könnte wvhl das Ausbleiben von der

Prüfung durch die leitenden Organe, die Berufsver-
bände odec Gewerbevereine geahndet werden.
Alan publiziert die Namen der Säumigen und ver-
pflichtet sich, sie so lange nicht als Berufsangehörige zu
betrachten und ihnen keine Arbeit zu geben, als sie sich

nicht einer Prüfung unterziehen.
Dies bedingt freilich eine Disziplin derArbeit-

geber, wie wir sie heute leider noch nicht überall
voraussetzen können. Es bedingt auch, daß alle Arbeit-
geber den Wert der Prüfungen anerkennen; daß sie

selbst ihr Möglichstes beitragen, damit ihre Lehrlinge
nicht nur gezwungen, sondern mit Lust und Zuversicht
an der Prüfung teilnehmen. Es bedingt endlich, daß
jeder Arbeitnehmeude ohne Ausnahme nach dem Lehr-
brief als Ausiveis über bestandene Prüfung befragt
und daß der Inhaber eines solchen vor den andern
bevorzugt werde. Jungen Arbeitern, welche keinen an-
nehmbaren Grund für den Mangel eines Lehrbriefes
vorbringen können, wäre die Türe zu weisen.

Erst dann, wenn alle jene Handwerksmeister, welche
so eifrig nach der Wiederkehr der alten Zünfte sich

sehnen, durch ihre eigene Mitwirkung derartige, auch
unter heutigen Verhältnissen zeitgemäße und zweckmäßige
Maßregeln anwenden, werden wir ivieder einen berufs-
tüchtigen Ärbeiterstand bekommen. Mit der Aufstellung
von Gesetzesparagraphen allein ists nicht getan, wenn
diejenigen, für welche die Gesetze geschaffen werden, nicht
d^rch zielbewußtes Hgndeln dein toten Buchstaben
Leben und Kraft einhauchen.

In diesem Sinne gedacht und gehandhabt, wird das
Obligatoxium der Lehrlingsprüfnngen kein bloßer Wunsch,
kein toter Buchstabe bleibeir, keine Polizeimaßregeln er-
fordern, dem Prinzip der Gewerbefreiheit und der per-
sönlichen Freiheit nicht widersprechen, sondern seiner,
erzieherischen Zweck erfüllen können.

Wir haben niemals daxan gedacht, das Obligatvrinm
so zu deuten, als ob die Nichterfüllung dieser
gesetzlichen Verpflichtung für den Zuwiderhandelnden
auch ein Verbot zur Ausübung seines Bernfes
als Gehilfe oder Meister nach sich zöge. So lange
wenigstens der heute giltige Art. 3Z der Bundesverfassung
den Grundsatz festhält, daß jedermann die Freiheit des

Handels und der Gewerbe gewährleistet sei, ist au ein
solches Verbot nicht zu denken. Der Lehrbrief wird für
den Inhaber wie bisher ein Befähigungsnachweis als
Gehilfe sein und mit dem Obligatvrinm und der Ver-
staatlichung der Prüfungen erst recht seine volle Be-
deutung erhalten ; aber die Eigenschaft eines Privilegiums,
eines Vorrechtes, wird ihm von Amtes wegen
nicht zukommen. Mit andern Worten, es werden auch
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öiejeitigen, lueïc^e bxefe Urlaube rticîit befreit, ipren
iBeruf ausüben bürfctt.

SSir werben weiter gefragt, wie man fiep benjenigett
Sehlingen gegenüber gu berpatteu gebenfe, welche gwar
ber Prüfung fiep unterstehen, aber Wegen ungenügenben
Seiftuitgeu buret)falten. SBir nehmen au, bah ein
foteper Zeitnehmer, wie eS jejjt fepott gum Deii geflieht,
genötigt werbe, innerhalb eines halben ober gangen
SapreS eine gweite, eüentuett fogar eine britte tßrüfung
31t beftehen. [faßt er nochmals buret) ober teiftet er
ber (Sinberufuttg feine [folge, fo wirb er eben als u n

tauglich augefe()eu werben. Die Ausübung beS ®e=

rufeS wirb mau jeboch auch nic£)t Oerbicteu föttuen.
Die tBerufSberbäuöc aber werben niept nur baS

Stecht, fonbern fogar bie Pflicht haben, allen biefeit
Säumigen nub Untauglichen, welche über beu (Srunb
beS SJUntgelS eines SeprbriefeS fiep uidE)t auSmeifeit,
bon einem gewiffeu geitpunft nach Sfufrafttreten beS

Obligatoriums au, bie Aufnahme in bie SSerfftätteu
nub in bie ißerbäube ju berweigeru. Sie werben auch
bie Staats» uttb ©etneinbebehörbeti berhalteu fönuen,
folcpeii uoturifcpeu tpfufeperu feine Arbeit 31t ulier»

tragen. ÜRau wirb ferner SRittel nub üöege finbeu, fei
es auf betn ©efepeSmege ober burcp DiSgiplinarmah»
regeln ber' IBerufsberbaube, bah fallen ^fufeperu baS

Stecht, Seprlittge peraugiigiepen, eutgogen werben fauu.
SBirb bie Anfteüitng utib 33efd)äftigung eines fjjaub»

tuerferS fiinftig au bett IBcfäpigungSnacpmeiS mittelft
eines Lehrbriefes gefnüpft utib wirb ferner biefer Sehr»
brief nur folgen oerabfotgt, welcpe it)r'e ber trag 8»
m ä h i g e u $ e r p f t i cl) t u tt g e u gegenüber bem Seljr
meifter' erfüllt haben, fo wirb man auch bie unberechtigt
Montrai tbrücpige 11 in ber (Semalt haben; eS wirb
atfb bem gritnblofen Draus laufen aitS ber Leprc,
wogegen heute bem Sehrmeifter feiten ein wirffämer
Schuh geboten ift, ein fräftiger Stiegel gefct)oben.

Sine weitere [frage wirb uns gefieltt : SJtit ber ©in»

führuttg beS Obligatoriums wirb bie 3apl ber IßrüfuugS»
teilnepmer bermct|eu gunehmeu, bah auch bebeuteub me£)r

[f aepe^p erten einberufen werben tnüfjeu. SB0her
biefelbeti nehmen, wenn fepon je|t bie Oewiuttuug ber»

felbeit fo gruhe Scpmierigteiten bietet? Diejev ©iumaiib
ift nicht unberechtigt uub bebaif einer borforglicpen @r»

wögung.
Das Obligatorium ber Set)rtiugSprüfuugeu bebiitgt

allerbingS eine gröbere SJtitwirf uug uub Suaufprucpuahme
ber SReifterfcpaft. SBeutt biefe gefeplicpe SRahuapme
©rfolg haben foil, wirb jeber Sehrmeifter baS Seine
beitragen, feilte $eit uub Erfahrung tu beu Dienft. ber

©emeinfdjaft [teilen muffen. DaS @efep, welches baS

Obligatorium üorfchreibt, wirb gleichseitig beftimmeu
rnüffeu, bah jeber ©Jewerbetreibenbe, fofern er nicht hoheS
"Älter ober Éranlpeit borfdjiijiett-.ïatiu, berpflicptet fei,
wäprenb 2 ober H aufeinattber folgeubeu fahren baS

Amt eines jfacpejçpcrten gu bcrfepeii. ©in folcpce Amts»

gwang beftept ja bereits manchenorts für ©emeiube» uub
StaatSbienfte. tBorauSgefept barf werben, baffber Staat,
weldjer benfelbenbiftiert, aubtrfeitS auch bieeittfprecEjenbeit
Auslagen uub $eitberfäumniffe ber ©jçperteu angemeffett
üergüte.

Siocf) weitere fragen wären 311 beantworten, fo

3. ©. bie Stofteufrage. SBir werben gelegentlich barauf
gnrücffommeu. jfngmifcpeit möge man alle bie iff on fe»

quengen folctjer ißoftulute, noch bePor fie gefteßt
werben uttb ©efepeSfraft erlangen, mit aller ©ritublicp
feit weiter erwägen, benu:

$orgetort unb naepbebaept

§at manchen in groh Seib gebracht.
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fölchtf'tfietijmlriie tttik eldtttadjemtfdfc
flmehfrljau.

Der Zürcher Sicgierutigsrat uttb bn§ ©tjcfttieif. (AuS
ben iBerpanblungen beS $ürdper [RegierungSrateS bom
1. Degember.) Stt ber Sipung &eS iïantonSrateS bout
25. Sîobember 1902 ift ber IRegierungSrat eingelaben
werben, bie [frage gu prüfen, ob nicht bie Ausführung
beS int ©utpal geplanten ASafferwerïeS (©pelwerï) al8
im Sntereffe be's SantonS ßtiriep liegettb burch ben

Staat ober mit beffen ^Beteiligung erfolgen folle. Der
[RegierungSrat hat fid) unberweilt mit ber Angelegenheit
befaht.uitb bie für ben Augenblid notwenbigen Schritte
getan. Sie weitere IBerfotgung berfelben wirb angefidjtS
ber grohen 3«hl bon fragen tedjnifdher, finangieUer,
fommergieller, bolfswirtfdbaftlidper uub ftaatSredhtliçher
Statur bie SBepörberi für längere geit unb in intenfiber
SBeife in Anfprudp nehmen. @S liegt nun in ber $fttö)t
unb Aufgabe beS SïegierungSrateS, alle biejeitigen SSor»

fehtungeii unb SWahnahmen gu treffen, welche gegebenen
[ÇafleS geeignet wären, bie ©rrieptung unb ben rationellen
^Betrieb beS ©pelwerfeS gu fiepeen unb gu erleiiptern.
8u biefen borforglidhen SJtahnahmen gepört e8, bie ©e=
meinben unb bie pribatett ^ntereffenten barauf auf»
merffam gu machen, bah bei 3"fta"^fr>nwwn beS

Unternehmens unter Rührung unb ^Beteiligung beS

Cantons 8ät'<h leitetet begw. baS gu bilbenbe Äo'n»

fortium opne in ber Sage fein wirb, ben ge=

famten SBebarf an eleftrifcher ©nergie im gangen ftanton
ßiirich unter üorteithaften SBebingungen gu beefen unb
qlcichgeitig barauf h'i'èumeifen, bah nicht nur im
ijntereffe bei SBopIfahrt beS ÄantonS ßüriep im aüge»
meinen, fonbern auch ber föraftabnehmer im befonberen
liegen bürife, mit bem Abfcpluh bon neuen SSerträgen
beireffeub Lieferung eleftx ijd^er ©nergie guguwarten, bis
bie [frage ber ^Beteiligung beS ft'antonS güriep am
©öelwerf antfepieben ift, ober, fofern bieS niept möglich
roäre, fiep wenigftenS in ben SfraftlieferungSöerträgen
furge ÄünbigungSfriften auigubebingeu, um gum fpätern
Anjcpluh an baS ©pelmert mögliipft freie §anb gu be=

palten.

Sdjnietjer clcftrifipe Sttbufirie [für bie erften brei
Quartale beS laufenben flapreS ift ein Ausfall im @£=

port ber elettrifcpen ^nbuftrie bon napegu 25 % gegen»
über bem fBorjapce gu üergeiepnen (1901 9,771,853 [fr.,
1902 7,511,185 [fr.). Der Sîûcïganp beträgt 2,260,668
[franten. Sîamentlid) ift bie AuSfupr nadp [franlreicp
gang erpeblicp unb gwar bon 3,276,726: [franlen auf
1,402,901 [fr. guritdgegangen. Aücp Spanien pat für
runb 350,000 [fr. weniger abgenommen. '

©leïtrigitâtêberfovgung Sllnnu. Unter=3llnau befeploh
in ftart befuepter ©lemeinbeberfammlung mit Vo-SSiepr»
p'eit, bem „SJiotor" IBabeit bie Äongeffion gu erteilen
bepufS 3"'eitung eleftrifcper ©nergie. ©benfo würbe
©infüprung bon Strahenbetemptung (16 Sampen), fowie
©iurieptung ber elcftriftpen IBeleucptung in ben Sdjul»
gimtnern unb bem SpripenpauS befcploffen. fßon girfa
30 ^ribatabonnenteu fiub bereits 40 ^ferbelräfte für
Äraftbetrieb unb girfa 320 Sampen abonniert.

©leftnjitätSberforguug §aêle. Die ©inwopnerge»
meinbeberfammtung bon §aSle bei IBurgborf pat faft
einftimmig befcploffen, bom Sîanberwerî elettrifdpe Äraft
gu Abgabe an bie Abonnenten in ber Oemeinbe gu er»

werben. @8 ift [Regiebetrieb burcp bie ©emeinbe mit
einem SBetriebStapital bon [fr. 25,000 borgefepen.

©tcttrifüje fBeleucptung Stpupfart. ©lettrifdpeS Öicpt
will aud) biefe ©emetnbe laut ©emeinbeberfammlungS»
befepluh bom borlepten Sonntag.

?kt> Jllllstrirtle schweizerische Hàwà-Zàug (Organ sür die

diejenigen, welche diese Urkunde nicht besitzen, ihren
Beruf ausüben dürfen.

Wir werden weiter gefragt, wie man sich denjenigen
Lehrlingen gegenüber zu verhalten gedenke, welche zwar
der Prüfung sich unterziehen, aber wegen ungenügenden
Leistungen durch fall en. Wir nehmen an, daß ein
svlcher Teilnehmer, wie es jetzt schvn zum Teil geschieht,

genötigt werde, innerhalb eines halben oder ganzen
Jahres eine zweite, eventuell sogar eine dritte Prüfung
zu bestehen. Fällt er nochmals durch oder leistet er
der Einberufung keine Folge, so wird er-eben als nn-
tauglich angesehen werden. Die Ausübung deS Be-
rnfes wird man jedoch auch ihm nicht verbieten können.

Die Berufsverbände aber werden nicht nur das
Recht, sondern sogar die Pflicht haben, allen diesen

Säumigen und Untauglichen, welche über den Grund
des Mangels eines Lehrbriefes sich nicht ausweisen,
von einem gewissen Zeitpunkt nach Inkrafttreten des

Obligatoriums an, die Aufnahme in die Werkstätteil
und in die Verbände zu verweigern. Sie werden auch
die Staats- und Gemeindebehörden Verhalten können,
solchen notorischen Pfuschern keine Arbeit zu über-
tragen. Mau wird ferner Mittel und Wege finden, sei

es auf dein Gesetzeswege oder durch Disziplinarmaß-
regeln der' Berufsverbände, daß solchen Pfuscher» das
Recht, Lehrlinge heranzuziehen, entzogen werden kann.

Wird die Anstellung und Beschäftigung eines Hand-
werkers künftig an den Befähigungsnachweis mittelst
eines Lehrbriefes geknüpft und wird ferner dieser Lehr-
brief nur solchen verabfolgt, welche ihre Vertrags-
müßigen Verpflichtungen gegenüber dem Lehr -

meister erfüllt haben, so wird man auch die unberechtigt
Kontraktbrüchigen in der Gewalt haben; cS wird
also dem grundlose» Dran S laufen aus der Lehre,

wogegen hellte dem Lehrmeister selten ein wirksamer
Schutz geboten lst, ein kräftiger Riegel geschoben.

Eine weitere Fwlw wird uns gestellt! Mit der Ein-
führung des Obligatoriums wird die Zahl der Prüflings-
teilnehmer dermaßen zunehme», daß auch bedeutend mehr
Fachexperte» einberufen werden müssen. Woher
dieselben nehmen, wenn schvn jetzt die Gewinnung der-
selben so große Schwierigkeiten bietet? Dieser Einwand
ist nicht unberechtigt lind bedarf einer vorsorglichen Er-
wägung.

Das Obligatorium der Lehrlingsprüfungen bedingt
allerdings eine größere Mitwirkung und Inanspruchnahme
der Meisterschaft. Wenn diese gesetzliche Maßnahme
Erfolg haben soll, wird jeder Lehrmeister das Seine
beitragen, seine Zeit und Erfahrung in den Dienst der

Gemeinschaft stellen müssen. Das Gesetz, welches das
Obligatorium vorschreibt, wird gleichzeitig bestimmen
müssen, daß jeder Gewerbetreibende, sofern er nicht hohes
Alter oder Krankheit vorschützen kann, verpflichtet sei,

während 3 oder 3 aufeinander folgenden Jahren das
Amt eines Fachexperten zu versehen. Ein solcher Amts-
zwang besteht ja bereits manchenorts für Gemeinde- und
Staatsdienste. Vorausgesetzt darf werden, daß der Staat,
welcher denselben diktiert, anderseits auch die entsprechenden
Auslagen und Zeitversänmnisse der Experten angemessen

vergüte.
Noch weitere Fragen wären zu beantworten, so

z. B. die Kvstenfrage. Wir werden gelegentlich darauf
zurückkommen. Inzwischen möge man alle die Kvnse-
quenzen svlcher Postulate, noch bevor sie gestellt
werden und Gesetzeskraft erlangen, mit aller Gründlich-
teit weiter erwägen, denn:

Vorgetan und nachbedacht
Hat manchen in groß Leid gebracht.
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Mektrotechmsche und elektrochemische
Rundschau.

Der Zürcher Regierungsrat und das Etzelwerk. (Aus
den Verhandlungen des Zürcher Regierungsrates vom
1. Dezember.) In der Sitzung des Kantonsrates vom
25. November 1902 ist der Regierungsrat eingeladen
worden, die Frage zu prüfen, ob nicht die Ausführung
des im Euthal geplanten Wasserwerkes (Etzelwerk) als
im Interesse des Kantons Zürich liegend durch den

Staat oder mit dessen Beteiligung erfolgen solle. Der
Regierungsrat hat sich unverweilt mit der Angelegenheit
befaßt .und die für den Augenblick notwendigen Schritte
getan. Die weitere Verfolgung derselben wird angesichts
der großen Zahl von Fragen technischer, finanzieller,
kommerzieller, volkswirtschaftlicher und staatsrechtlicher
Natur die Behörden für längere Zeit und in intensiver
Weise in Anspruch nehmen. Es liegt nun in der Pflicht
und Aufgabe des Regierungsrates, alle diejenigen Vor-
kehrungen und Maßnahmen zu treffen, welche gegebenen
Falles geeignet wären, die Errichtung und den rationellen
Betrieb des Etzelwerkes zu sichern und zu erleichtern.
Zu diesen vorsorglichen Maßnahmen gehört es, die Ge-
meinden und die privaten Interessenten darauf auf-
merksam zu machen, daß bei Zustandekommen des

Unternehmens unter Führung und Beteiligung des

Kantons Zürich letzterer bezw. das zu bildende Kon-
sortium ohne Zweifel in der Lage sein wird, den ge-
samten Bedarf an elektrischer Energie im ganzen Kanton
Zürich unter vorteilhaften Bedingungen zu decken und
gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß es nicht nur im
Interesse der Wohlfahrt des Kantons Zürich im allge-
nieinen, sondern auch der Krastabnehmer im besonderen
liegen dürste, mit dem Abschluß von neuen Verträgen
betreffend Lieferung elektrischer Energie zuzuwarten, bis
die Frage der Beteiligung des Kantons Zürich am
Etzelwerk entschieden ist, oder, sofern dies nicht möglich
wäre, sich wenigstens in den Krastlieferungsverträgen
kurze Kündigungsfristen awzubedingen, um zum spätern
Anschluß au das Etzelwerk möglichst freie Hand zu be-

halten.

Schweizer elektrische Industrie Für die ersten drei
Quar'ale des laufenden Jahres ist ein Ausfall im Ex-
port der elektrischen Industrie von nahezu 25 "/» gegen-
über dem Vorjahre zu verzeichnen (1901 9,771,853 Fr..
1902 7,511,185 Fr.). Der Rückgang beträgt 2,260,668
Franken. Namentlich ist die Ausfuhr nach Frankreich
ganz erheblich und zwar von 3,276,726 Franken aus

1,402,901 Fr. zurückgegangen. Auch Spanien hat für
rund 350,000 Fr. weniger abgenommen. '

Elektrizitätsversorgung Jllnau. Unter-Jllnau beschloß
in stark besuchter Gemeindeversammlung mit Mehr-
heit, dem „Motor" Bade» die Konzession zu erteilen
behuss Zuleitung elektrischer Energie. Ebenso wurde
Einführung von Straßenbeleuchtung (16 Lampen), sowie
Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in den Schul-
zimmern und dem Spritzenhaus beschlossen. Von zirka
30 Privatabonnenten sind bereits 40 Pserdekräfte sür
Kraftbetrieb und zirka 320 Lampen abonniert.

Elektrizitätsversorgung Hasle. Die Einwohnerge-
meindeversammlung von Hasle bei Burgdorf hat fast
einstimmig beschlossen, vom Kanderwerk elektrische Kraft
zu Abgabe an die Abonnenten in der Gemeinde zu er-
werben. Es ist Regiebetrieb durch die Gemeinde mit
einem Betriebskapital von Fr. 25,000 vorgesehen.

Elektrische Beleuchtung Schupfart. Elektrisches Licht
will auch diese Gemeinde laut Gemeindeversammlungs-
beschluß vom vorletzten Sonntag.
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